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Verordnung über Bier.
Auf Grurch der Verordnung üb r̂ Kriegsmaßnahmen ;ur

Sickerung der DolkSernährung vom 22. Ntai 1916 (Neicks-
Gesetzbl. S . 401) wird fiir das Gebiet der Norddeutschen
Brausteurrgemeinschaft verordnet:

81 .
llnErgärigrS Bier , dessen Stammwürze weniger uts

sechs vom Hundert an Extraktstossrn enthält , darf nicht
hergcstellt werden.

Tie Landeszentra lbchörden oder die von ihnen be¬
stimmten Stellen können die Herstellung von untergärigem
Einfach biere, dessen Stammwürze fünf vom Hundert oder
»oeniger an Extraktstoffen enthält , zitlassen.z2.

Beim Verkaufe durch den Hersteller darf der Preis für
. untergäriges Mer in Fässsern einnnddreißig Mark und fiir »

untergäriges Einfachbier (8 l Abs. 2) in Fässern zwanzig
Mark für hundert Liter nicht übersteigen. Ter Höchstpreis
schließt die Kosten der Beförderung bis zur Ausschank,tätte . \
sofern diese am Orte der Herstellung belegen ist, und bei Ver- :
sendung mit Bahn oder Schiff bis zur Verladestelle des
Versandorts ein. jj

Ter Höchstpreis gilt nicht bet Abgabe von Bier im eige- .
neu Ansschank des Herstellers.

Verträge über Lieferung von untergärigeul Bier durch
den Hersteller, die zu einem höheren als dem nach Abs. I
zulässigen Preise abgeschlossen sind, gelten mit dem Jnkrast-
treten dieser Verordnung als zum Höchstpreis abgeschlossen, ;
soweit die Lieferung zu dieseni Zeitpunkt noch nickt er¬
folgt ist. ,

8 8.
Die Landeszentralbehördeu oder die ooa ihnen be- j

stimmten Stellen können niedrigere als die in: § 2 bestimm
teu Preise sestsetzen. Sie können bestimmen, daß Verträge,
dir vor Inkrafttreten der von ihnen festgesetzten Höchstpreise
zu einem höheren Preise abgeschlossen sind, als zum Höchst-
pzeis abgeschlossen gelten, soweit nicht die Lieferung vor
diesen! Zeitpunkt erfolgt ist.

Die im Abs. 1 genannten Behörden oder Stellen kön¬
ne» für den Weiterverkauf von Bier sowie fiir den Verkauf
von Bier in Flaschen Höchstpreise ststsetzen.

f 4.
Der Höchstpreis M 2, 3 Abs. 1) gilt auch für den Er-

werter von Bier , das vom Hersteller aus einem anderen
Braufteuergebiete geliefert wird , jedoch ermäßigt sich der
Preis uni die im Herstelluugsgebietc gewährte AuSfuhr-
rergütung.r 85.

• Tie Inhaber von Gast- und Schankwirtschafteu soww
von anderen Betrieben , die Bier offen oder m Flaschen oder
ankeren Gefäßen im Kleinverkauf abgeben, haben durch

! deutlich sichtbaren Anschlag in den Wirtschajtsräumen und
DerkausSstrllen die Verkaufspreise fiir Vier in den zum
Ausschank oder Verkaufe kommenden Maßen vrkanntzu-
gebeu. :

Tre angekündigten Preise dürfen nicht überschritten
werden.

8 6.
Tie Landeszentralbehörden oder dir von ifnten be¬

stimmten Stellen erlassen die Bestinrmungrn zur Aus¬
führung dieser Verordnung.

8 7.
Tie Landeszentralbehörden können Bestimmungen über

den Stammwürzegehalt und die Preise jür vl-ergürigeS Bier
kresstn. Tie Vorschrift im 8 3 Abs. 1 Sab 2 findet ent¬
sprechende Anwendung.

§ ».
Mu Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld,traft

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
best rast:

1. wer der Vorschrift im 8 i oder den gemäß 8 7 '.rlasse-
ncu Bestimmungen über den Stammwiirzegehalt zu-
widerhandelt;

2. wer die in dieser Verordnung oder auf Äcuno diese,
Vervrdrmng ftstgesetzten Höchstpreise oder sie gemäß
8 5 angekündigten Preise überschreitet;
iver einen andern zum Abschluß eines Vertrags auf-
fordert , durch den die Preise (Sic. 2) überschritten »Ver¬
ven, oder sich zu einem solchen Vertrag erbietet;

4. wer den nach 8 6 erlassenen AnsführungSbestimmungen
zuwiderhandelt . . . v

k



Sieben bei - & tmfc tarnt auf QHitiietiung  der BorrÄte er=
faiutt .'wißen , auf Me  sich die strafbare Handlung , beliebt.
i'fnte llnlerftfieb , ob ffe  dem Täter gefrören ober nicht.

t 9.
Mir Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark

bestraft, wer der ihm nach 8 f>Abs. 1 obliegenden Verpflich¬
tung nicht nachkommt.

8 10
Die Vorschriften dieser Verordnung finbett feine Au

iueiüitutg aus Bier , das auf Anfordern der Heeresvenoal-
tangeu oder der Marineverwaltung an die Feldtruppen zu
liefern ist, sowie auf Farbebiere.

Ter Reichskanzler kann weitere Ausnahmen zulassen.
8 n

Tiefe Verordnung tritt mit dem 26. Februar 1917 in
Kraft.

Berlin ,den 20. Februar 1917.
s Der Stellvertreter de« Iletch»k«Njler«

m-  Dr . Hrlfferich.

Bekami tmachnng
einer Amüterung der Auöführungsbestimmungt 'N zu der Ver¬
ordnung über die Höchstpreise für Petroleum usw. vom 1.
Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 350). Vom 19. März 1917.

Auf Grund oes 8 6 der Bekanntmachung über die
Höchstpreise ftir Petroleum und die Verteilung der Petro
lcumbestände vom 8. Juli 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 120)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 350) wird bestimmt:

Der § l der AussühiungSbestimmungeu zu der bczeich-
ue.cn Bekanntmachung vom 1. Mai 1916 (Reichs-Gesetz- k
2 . 350} erhält die Fassung:

Petroleum (8 5 der Bekanntumchung vom 8. Juli 1915
Reichs-Gesetzbl. S . 420 —) darf bis einschließlich 31.

August 1917 zu Leuchtzwecken an Wiederverkäufer vow
1. April 1917 ab und an Verbraucher von 1. Mai 1917 ab
nicht mehr abgesetzt werden.

Ausführllvgsbestimmllkge«
zur Verortzttttug über Bier vom 20. Februar

1817 (Reichsgesetzbl. Seite 162)
Aus Grund des 8 6 der Vorbezeichnelen Verordnung

wird folgendes bestimmt:

Die Vorschrift des Abs. 1 findet keine Anwendung
aus den Absatz von Pctrolerun fjir Positionslaternen soivie
für die im Interesse der öffentlichen Sicherheit polizeilich
angeordnete Belerichtung.

Berlin , den 19. März 1917.
I.

Gemäß 8 l Absatz 2 der Verordnung Wied die Herstel¬
lung von untergärigem Einfachbier , dessen Stammwürze
5 v. H. oder loeniger an Extraktstosscn enthält , zugelassen

Einfachbier, dessen Stammwürze 5 v. H. oder weniger
au Cxtraktstvfftn enthält , darf nur unter der Bezeichnung
„E : u s a chb i e r" in den Verkehr gebracht werden.

Soweit durch dir Vorschrift des 8 2 Abs-rz 3 der Vcr-
v-'dnung der Preis bei laufenden Bierlie 'ecuagSvcrträgev
aus 31 Mark für lOO Liter herabgesetzt ist, kann der Käufer
nur die Lieferung eines der Vorschrift des 8 > Absatz 1 enfe
sp rechenden Bieres verlangen.

Ter Stellvertreter des Reichskaujler«
Dr. Helfferich.

l. 2860. Dicz,  de » 24. April 1917.

Kn »ie Herren Bürgermeister de» Kreise«.
Abdruck zur Kenntnis und vrtsüblirhen Bekanntgabe

Das fiir Monat dlpril vorgesehene Ausgleich-Petrvleuur
rommr nicht mehr zur Verteilung.

Der König!. Lnndrat
I . « .

m.
Als die nach 8 3 der Verordnung zuständige» Stellen

werden die Regierungspräsidenten , fiir Bei !in der Lber-
präsident in Potsdam bestimmt.

Berlin , den 23. März 1917.
Oer Minister für Haube! , «» Gr» er«e.

a » « ttfttüt!
; > sez. LufenSky.

Der Finanzmintster.
f " Km Sluffeife.

gez. Köhler.
' Oer Minister de* Innern.

Zn Vertretungr
gez. Trewö . *

81 ntmer nt«n n.

I Ar . II. 4784. Diez,  den 23. April 1917.

Brlr.: Zweite Bestavdsaufaahme von Web-,
'̂ -*3 • Wirk- und Strilkwaren.

Nach der Bekanntmachung der Reichsbekleidungsstelle -
von» 15. März 1917, abgedruckt im Amtlichen Kreisblatt
Nr . 66, [jütte am 26. März d. Js . eine allgemeine Bestands¬
aufnahme vmr Web-, Wirk- und Stückwaren ftattzafiifeea

Die für die Bestandsaufnahme bestimmten Meldekarten
ioaren von den in Betracht kommenden Geschäftsleuten
bis spätestens 7. April d. Jö . hier einzureichen.

M . 3863. Diez,  den 23. April 1917.
An die Herr«, Bürgermeister de« Kreise«

Nachdem nunmehr die Vergütungen für die letzten Me-
raUaduejcrungen zur Auszahlung gekommen find. lebe ich
zwecks endgültiger Abrechnung bis zum 5. Mai d. Js.
Jhie .» Berichte darüber entgegen, ob die aus Anlaß der
Abfitscnmgcn der auf Grund der Bekanntmachungen des
stellvertretenden Generalkommandos in Frankfurt a. M.
bezw. der Kommandantur in Cobienz vom 9. Dezember 1915
beschlagnahmten Kupfer pp. Gegenstände bestehenden gesetz¬
lichen Ansprüche sämtlich erfüllt sind, oder ob und gegebe¬
nenfalls welche begründete Forderungen noch geltend ge¬
macht werden.

Oer » ersitzende de» KretdnnssKnsse«.
Z. v.

i- ^ Zimmermann.

Da bis heute nur ein Teil der Meldekarten hier einge
Zangen ist, iverden die .Herren Bürgermeister ersucht, die in
Betracht kommenden Geschäftsleute wiederholt auf ihre
Meldepflicht aufmerksam zu machen und fte da bet auf die
im 8 7 a. a . O. genannten Strafbestimmungen hlnzuweise».

Um nachprüfen zu können, daß sämtliche meldepftichtig?
Personen ihrer Meldepflicht genügt haben, ersuche ich, mir
bestimmt bis zum  1 . Mai  d . I s . ein Verzeichnis der
Mschästsleute , die Web-, Wirk- und Strickwaren auf Lager
haben, einzureichen. Fehlanzeige ist erforderlich

»er Bersttzende de» Kreit«u»kch»fie»
Ds i *11a « t
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Bewilligung von Zuweudunge » uns Kap . 84 a
«n Hinterbliebene Angehörige , sowie al » Beihilfen

zu den BernfsantbiidungSkosten.
Uirter Beziehung auf Ziffer 10 des Erlasses dom

3. 8. 1915 Nr . 4111/7 . 15. CH  wird ßefliimnt , daß ß^tt jetzt
ad Sie Bewilligimgen aus Kapitel 84 a für die nachbeuaun-
len Hinterbliebenen der im jetzigen Kriege verstorbenen
Heeresangehörigrn der Unterklassen  auf die stellver¬
tretenden Intendanturen übergehen.

I.
Bewilligung von widerruflichen , in mouatfichen Teil-

leträgcu zahlbaren Zuwendungen an Itiefeltcrn , Zchiviegel-
eltern , Pslcgeeltern , Adoptiveltern , Geschwister und Stief¬
geschwister , fiir die der Berstorbene vor seinem Eintritt in
dar Heer überwiegend oder wesentlich gesorgt hatte.

Für die Prüfung der Anträge und die Bewilligung
dltzser Zuwendungen gelten hinsichtlich der Bedürfnis frage,
des Zahlnngsbeginns , der Erfüllung der Voraussetzungen
der 8g ' 19, 26 Abs . 2, Ziffer 1 Ml . H. G . 19,17. der Dauer
der Zahlung , Verrechnung usw. im allgemeinen die bereits
für Bewilligungen an Hinterbliebene aus Kap . 84 a er¬
lassenen Bestimmungen und Grundsätze , und zwar mit mifc
sichenden Abweichungen und Ergänzungen:

Bewilligungen fiir die rückliegende Zeit sollen einen
Zeitraum von 6 Monaten (vom Monat der Bewilli¬
gung ab gerechnet ) nicht übersteigen . Im übrigen wird
noch besonders auf Ziffer 7 a?s Erlasses vom 8. 8.
1915 Nr . 4111/7 . 15. C 8 und Ziff -ie 1 des Erlasses vorn
25. 1. 1917 Nr . 2422/12 . 16. f 3 V hingewiefen.

b) D,e Höhe der Zuwendung richtet sich - abgesehen von
der Bedürfnisfrage — nach der -Höhe der von dem Ver¬
storbenen tatsächlich geleisteten Unterstützung und soll
den Betrag von 240 Mark picht überschreiten . Eine
etwa gewährte Familienunterstützung ist mit den:
reichsgesetzlichen Betrage in Anrechnung zu bringen.

H Die Leistung des Verstorbenen darf nicht etwa in Er¬
füllung eines gegenseitigen entgeltlichen Vertrages er¬
folgt sein.

S) Bei Anträgen von Pflegeeltern ist nachzuwei 'eo, das'
der Verstorbene tatsächlich Pfiegesvhn war.

'->) Hat der Verstorbene gleichzeitig leibliche Und ©tief-
Eltern überwiegend oder wesentlich aiitr -Ztützt . so
kommt in der Regel die Bewilligung einer Zuwendung
an letztere erst dann in Frage , wenn der dem leiblichen
Eltcrnteil zunächst zu gelvährende Höchstsatz des Kriegs¬
elterngeldes oder der Zuwendung hierfür noch hinter
dtzm Betrage der tatsächlich geleisteten Unterstützung
znrückbleibt.

f) Sonstige unter 1 zählende Fälle , in denen ein Be¬
dürfnis zum Ausgleich einer Härte anzuerkennen ist,
sowie Ziveifelsfälle sind an die Versorgungsabteilrmg
für Hinterbliebene des Kriegsministeriums zur Vorlage
zu bringen.

II.
Bewilligung von einmaligen Zuwendungen als Bei

Hilfen zu den Kosten der Berufsausbildung des Versior-
fcfiittii. . i ■ V .; . j

Voraussetzung hierfür ist, dag für die Berussausbil - j
dring des verstorbenen Leeresangehörigen " von den Eltern , *
Großeltern , Geschwistern der Eltern oder den unter Ziffer l ;
genannten Personen erhebliche Aufwendungen in der .Hoff- s
nung gemacht worden sind , an dem Verstorbenen später in-

habrn würde.

Im übrigen ist nach folgenden Grundsätzen zu ver¬
fahren.

a ) Die Bewilligung dieser Zuweiwung au die Person , die
dre Kosten der Berufsausbildung bestritten hat , ist
einmalig und in einer Summe zahlbar.

b) Tie Höhe der Zuwendung richtet sich nach der Höhe der
für den Verstorbenen tatsächlich aufgeweudetea Beruss-
ausbildungskosten , sowie nach der Frage des Bedürf-
nissts . Ihr Höchstbetrag ist 500 Mark.

r) Als Berussausbildnngskosten rechnen nur die Kosten
für die Ausbildung zu einem bestimmten Beruf (Bestich
von Fachschulen , Handelsschulen , Hochschulen .usw .).
Die Kosten fiir den Besuch einer Lehranstalt (Ghinnr-
sium usw.) können nur insoweit berücksichtigt werden,
als sie durch den über die Erlangung des Berechti¬
gungsscheines zum einjährig -freiwilligen Militärdienst
hinaus fortgesetzten Besuch einer solchen Anstalt ent¬
standen sind.

C; Die Zuwendung darf neben Kwiegselterngeld oder neben
einer Zuwendung anstelle des Kriegselterngelscs oder
einer solchen nach Ziffer l dieses Ena fies nicht be¬
willigt wer-den.

e) Die Verrechnung der einmaligen Zuwendung erfolgt
im Teil II der fiir die Ausgaben an VersorgungSge-
bührnisseir usw . aus Anlaß des gegenwärtigen Krieges
getrennt aufzustellenden Militär -Pensionsrechnnng C\

f; In den Zahlungserstlchen ist anzugeben , daß cs sich uw
Zuwendungen als Beihilfen zu Sen Kosten der Berufs¬
ausbildung handelt.

g) In dem Bescheide an den Antragsteller ist daraus hin¬
zuweisen , daß die Zuwendung lediglich als eine Bei¬
hilfe zu den aufgewendeten Kosten zu betrachten ist, die
leider nur in bescheidenen Grenzen gewährt werden
kann und auf die ein Rechtsanspruch nicht besteht.

h) Hat der Verstorbene vor seineur Eintritt in das Heer
den Antragsteller überwiegend oder wesentlich unter¬
stützt, so kommt nicht die Bewilligung einer einmaligen
Zuwendung nach Ziffer II , sondern lediglich die Gewäh-
rung des Kriegselterngeldes oder einer Zuwendung nach
Ziffer I dieses Erlasses in Betrachr.

i) Ziveifelsfälle sind bei der Versorgungs -Abteilung fiir
Hinterbliebene deS Kriegsmlnisteriums zur Sprackc zu
bringen.

m.
Zuständig für die Bearbeitung der Fälle zu i und II

dieses Erlasses find die stellvertretenden Intendanturen,
zu deren Geschäftsbereich der Truppenteil gehört , bei den,
der Verstorbene zuletzt gestanden hat . Bestehen Zlveifel
hierüber , so hat die stellvertretende Intendantur den An¬
trag zu bearbeiten , bei der er zuerst eingeht.

Die Akten sind in Fällen der Bewilligung bei der für
den Wohnort des Antragstellers zuständigen stellvertreten¬
den Intendantur , in Fällen der Ablehnung oei derjenigen
stellvertretenden Intendantur aufzubewahren , ols den An
rrag bearbeitet hat.

IV.

Anträge auf Bewilligung von Zuwendungen nach Ziffer
1 und H dieses Erlasses für Hinterbliebene von Angehörigen
der Lbrrklassen,  sind der Versorgungs -Abteilung für
Hinterbliebene des Kriegsministeriums zuznlsiten.

Kriegsiuinisterinn ».
Im Austr «sr . ' 1

Frbr v. Langermannu. Erlencamp

. /
m _ _



Bekanntmachung.
ü'v ist die außerordentlich bedauerliche Tatsache fest-

gestellt worden, daß ein Teil der Stellen , denen die Prüfung
der Notlvendigkeit der Anschaffung von Web-, Wirk-, Strick-
und Schuhwaren oder die Ausfertigung des Bezugsscheines
zur Beschaffung dieser Gegenstände obliegt (88 il und 12 der
Bekanntmachung des Bundesrats über die Regelung des
Verkehrs mil Web-, Wirk-, Strick- und Schuhwaren vom
10. Juni 1916 und 23. Dezember 1916) nicht mit derjenigen
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ihres Amtes waltet , die
Int Interesse einer zielbewnßten kriegswirtschaftlichen Ver¬
waltung der genannten Bestände zur Versorgung der bürger¬
liche:: Bevölkerung unbedingt gefordert werden müssen. Ohne
eine genaue Bedarfsprüfung und ohne eine aus diese sich
gründende gewissenhastc Ausfertigung der Bezugsscheine
kann Der Zweck der ganzen Organisation nicht erreickft wer¬
ben. Es muß diesen Stellen stets gewärtig sein, daß die
ReichLwekleidungsstelle mit einem begrenzten Vorrat an
diesen Gegenständen wirtschaftet , der sich vorzeitig erschöpft,
wenn nicht alle Stellen ihre volle Pflicht tun . Wir bedauern
und mißbilligen es sehr, daß es z. B. verschiedentlich vor-
imruiicn konnte, daß Personen Bezugsscheine blanko ausge¬
stellt werden.

L?re Herr itn
iuOßrt  in jeder Weift dek der Ausübung tfrrrr
irnterstiitzeu.

Diez,  den 25. April 1917.
Der BerfitzenBe»es Krei»«u»sch«fses.

Anzeige «.

Vorschuß- n. Sparkassen-Verein
in Holzappel

K. G. m. u. H. 1
Die diesjährige ordentliche

Gmerülrikrsawmlling
des Vereins findet

Sonutag , de» v. Mai d. I .,
nachmittags 4 Uhr

im Lokale des Herrn Wilhelm Kasper  dahier statt.

Tagesordnung:
1. Rechenschaftsbericht pro 1916-17 und Entlastimg für

Sollten Fälle von nachlässiger Pflichte ' fülluaf ferncr-
hiir aus diesem Gebiete bekannt werden, so muß von Aus-
sichtö wegen eingeschritteir werden. Nötigenfalls wird un-
zuverläfsige.r-P . :. ,i'»gs° und AuSferligunzsstKlen die Be¬
fugnis zum Ausstellen der Bezugsscheine zu entziehen und
einer anderen zuverlässigen Stelle - z. B. dem Landrat -
zu übertragen seur. Da hierunter die Verbraucher wegen der
dadurch entstehenden Unbequemlichkeiten an erster Stelle
zu lelden haben würden , wird es im eigenen Interesse der
Einwohnerschaft des Bereichs einer jeden Stelle liegen, keine
nnbegrundeten  Ausstellungen von Bezugsscheinen zu
veranlassen. Wir ersuchen Sie ergebenst, hiernach das Er¬
forderliche zu veranlassen.

Der Minister für Haube, «n»
flK «uftntff«:

den Vorstand und Aussichtsrat.
2. Bestimmung über die Verteilung des Reingewinns.
■1 Wahr eines Kontrolleurs an Stelle des nach 8 4 des

neuen Statuts ausscheideirden Herrn Adolf Wilhelm
•!. Wahl zweier Aufsichtsrats Mitglieder an Stelle der

nach 88 24 und 25 des neuen Statuts ausicheidendeu
Herren Karl Hennemann und Christian Schwarz

Gleichzeitig wird bemerkt, daß der Geschäftsbericht
nebst Bilanz vom 27. April bis 5. Mar zur Einsicht der
Genessen bei dem Direktor Schwarz offen lieft*

Holzappel,  den 27. April 1917. 26vl
Der Borstand:

Heinrich Schwarz, Marl Anton Hayn. Adolf Wilhelm.
L»rfen*kh.

Der Minister de» Inner»
In » ertretunßt

DrewS.

J .-Nr . II . 2390. Diez,  den 9. Marz 1917.
Abdruck erhalten die Herren Bürgermeister zur Kennt¬

nis . Ich muß erwarten , daß Sie in jedem Falle die Be
dürfnissrage genau  prüfen und nur dann Vf Ausstellung
von Bezugsscheinen vornehmen, ivcnn die BedürfniSsrage be¬
jah! werden kann.

Der verfitzen»« de» KreiSnnsWnffe».
Duderstadt.

J .-dic. 76 Fit.

Bett. Nachprüfung der Milchrrzeugung.
Zur Vornahme der angeordneten Revision der Milch¬

erzeugung sind die Landwirte
Heinrich H n t h von H e r v l d,
(iieorg Phil . Reichel von Hahnstätteu
Heinrich B i l l m e r von Bad Ems

vom Kreisausschuß zu Revisoren bestellt worden. Dieselben
sind befugt, sämtliche Räumlichkeiten in Ausübung ihrer
Obliegenheiten zu betreten , jede Auskunft von sämtliche»
Beteiligten zu fordern und alle zur Nachprüfung dieser
Angaben erforderlichen Handlungen vorzunehmen.

Oberförster », Scha «mb«rg
verkauft Dienstag , den 1. Mai , von vormittags
10 Uh t  ab , in den Distrikten .„Vorderer Höchsts, „Hahnen
Wald" und „Altmühlerkieß " 61 Rm. Buche,l-Scheit und
-Knüppel, 4525 Buchen-Wellcn, Fichteirstänune 7 Stück mit
1,48 Fm ., Fichtenstangen 22 Stück 1. bis 3. Kl., und 180
Stück 4. und 6. Kl. Ter Verkauf beginnt im Distrikt „Boc-
dc'.rr Höchst" am Eppenroder Weg und wird um ;M Uhr
im Distrikt „Hahnerwald " und darauf im „Altmühlerkieß"
fortgesetzt. 2608

Bekanntmachung.
Die am 19. ds. Mts. in den Distrikten Pr. Verhau,

Grubenweg, Oberhahn und Försterdell abgehaltene Holzver¬
steigerung ist genehmigt worden.

Oberlahusteir», den 25. April 1917.
®e* Magistrat

An die Herren Bürgermeister!
Formular

Personal -Ausweis
zn beziehen durch die Druckerei des Amtlichen KreisSkatles

H. Chr . Gommer , Bad Em8— Diez.
Seronäoffrtltcb für die HchriMeitinr, WLsw tzeis. « ad Km».

•0:Svc:
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